
8⁰(VIan der Univerf ität 3u Münſter i. eft II v. 10). SreiUrg 1919, Herderſche Verlagshandlung. 3.80
Die Abſicht Sägmüllers iſt E; in der vo liegenden Arbeit gegenüber

verſ iedenen Angriffen V eigen, wie gerade apſt ene X geſtützt
auf Vorgehen ſeiner Vorgänger, m ſeinen Bemühungen den Welt⸗
frieden die leitenden rundſätze des Völkerrechtes au  E  „ beziehungswei
das durch den Weltkrieg ſo ielfach geſchädigte Völkerrecht neu einſcha
und die A und eiſe der internationalen Beziehungen auf Grundlage
des Naturrechtes und des chriſtlichen Sittengeſetzes präziſiert. Das w0S
Benedikt als ater der Völker der Welt namentlich m ſeiner Friedensnote

Auguſt 1917 ausführt, deckt ſich — ſo weir Sägmüller der Hand
eines ziemlich ausgedehnten Tatſachenmateriales nach mit den Anſichten
verſchiedener führender Männer der Wiſſenſcha un mancher führender
Staatsmänner. Die ganze Arbeit geht QAus von der elbſtverſtändlichen
Vorausſetzung, daß em natürliches Völkerrecht exiſtiert und unbedingt Ur
Anwendung ommen muß, wenn Weltfriede werden ſoll ne un  E  iden
zu ſein, darf ich woh den Verfaſſer auf meme 1⁰

re „Kanonen
4 h N — 5 Otto Walter, en, Schweiz 1918 Aus
lieferungsſtelle für Oeſterreich „Oeſterreichs Völkerwacht, Graz Richard
Wagnergaſſe 1 Preis mit Poſtverſand K hinweiſen, m welcher ich die

des Kriegs und Friedensproblems nach den verſchiedenſten N
auch Iim Zuſammenhang mit B  dikts Friedensnote eingehend be

andle Die iſtoriſch⸗kritiſche Materialſammlung Sägmüllers, wird jedem,
ſich ür die Grundlagen des Weltfriedens 8⸗ Willkommen ſein
Graz Prof Ude

3) Katholiſche Staatsauffaſſung, Kirche und 100 nach den prinzi⸗
iellen Grundlagen dargeſtellt von Di Heinrich Schrörs, rofeſſor
der kathol. Theologie un der Univerſität in Bonn. (III U. 101 Frei⸗
burg erderſche Verlagshandlung.

Die Theorie des Staates und die damit zuſammenhängende rage
nach dem Verhältniſſe vonr und Q wird wohl durch alle Jahr⸗
hunderte eine Frage bleiben, bei welcher Scheidung der Geiſter

mim Die richtige öſung etzt aber ein Ma von iſſen voraus we
nicht mmer allen Politikern zur Verfügung E azu kommt, daß wegen
der Ungunſt der Zeitverhältniſſe die Grundſätze ſich nicht mmer voll und
ganz durchführen aſſen, alſo unter Wahrung der Grundſätze mit mem
geringeren orlieb genommen werden muß, wobei ei onders
M der Folgezeit, die Grundſätze ſelbſt verblaſſen 1e der Gedanl
der m mbli auf die Zentrumspolitik im Deut chen eich

betont, daß die katholi ehre Grundſätze fürDie Einleitung 1—1
die Politik angibt und daß dieſelben von den Scholaſtikern, beſonders aber
On Leo in ſein en Rundſchreiben weiter ausgeführt wurden Das
Kapitel „Umfang und Quelle der Staatsgewalt“ (S 3— 3 e den
Grundſatz auf die Gewalt im Staate ſtammt von Gott, iſt aher
die Ableitung von der Volksſouveränität. In dieſem Zuſammenhang Uhze
der erfaſſer 32 f) Bedenken ob die deutſchen Katholiken einen Eid
auf die Verfaſſung guten Gewiſſens wören könnten, da 10 des Ent
wurfes der Reichsverfaſſung laute: 77  le Staatsgewalt liegt beim deutſchen
Volke. Demgegenüber ſei bemerkt, daß gegenwärtig die Staatsdienereide
vom Schwörenden regelmäßig kein Urteil über die Verfaſſungsgeſetze ver.
langen. Ferner müſſen dieſe orte nicht m Sinne der Leugnung jeder
öttlichen Gewalt aufgefaßt werden d Kapitel „Urſprung des taates“34  0¹ 44) weiſt die eiden reme Evolutionstheorie und Vertragstheorie

zurück und betont bei der 16aatenbildung das ariſtoteliſche animal Ssoiale.

Die der Staatsgewalt 60 -59 m durrch das ö 3 und



öttliche Recht Und. das bonum commune gezogen. Eine katholiſche Politi
9— 62) muß daran feſthalten, daß der katholiſche Politiker nicht bloß als
rivatmann, ſondern auch als Parteimann nach katholiſchen Grundſätzenhandeln muß In der rage nach dem Verhältnis von 1 und AU

vertritt Schrörs die Nebenordnung, wobei CL korrigierend eine ideale (nichtrechtliche) Ueberordnung der 75) annin Scharfe Kritik ird
rogramm der Zentrumspartei geübt, weil es m den „Leitſätzen“ Unter

„Innenpolitik⸗ und „Kulturpolitik“ er „Verſtändnisvolles ZuſammenArbeiten von und Staat, keine altſame Aenderung der ſtaatlikirchlichen Rechtsverhältniſſe unter Verletzung der berechtigten nſprder irchlich geſinnten Volkskreiſe Man braucht ſich für die NI ELr
ärungn begeiſtern, darf aberMi verlangen, daß Parteiprogrammetadelloſe rechtsphiloſophiſche Abhandlungen Arſtellen. Doch em Verdienſthat ingt Schrörs Sie erinne ernſtli daran, daß über—

e

katholif

he Polit

69—62) muß daran feſthalten, daß der katholiſche Politiker nicht bloß als

rivatmann, ſondern auch als Parteimann nach katholiſchen Grundſätzen

handeln muß. In der Frage nach dem Verhältnis von Kirche und Staat

vertritt Schrörs die Nebenordnung, wobei er korrigierend eine ideale (nicht

rechtliche) Ueberordnung der Kirche (S. 75) annin

t

Scharfe Kritik wird

am Programm der Zentrumspartei geübt, weil es in den „Leitſätzen“ unter

„Innenpolitik“ und „Kulturpolitik“ heißt: „Verſtändnisvolles Zuſammen

arbeiten von Kirche und Staat, keine

waltſame Aenderung der ſtaatlich

kirchlichen Rechtsverhältniſſe unter Verletzung der berechtigten Anſprüche

der kirchlich geſinnten Volkskreiſe. Man braucht ſich für die Form

er

Erklärung nicht zu begeiſtern, darf aber nicht verlangen, daß Parteiprogramme

tadelloſe rechtsphiloſophiſche Abhandlungen darſtellen. Doch ein Verdienſt

1

hat unbedingt Schrörs

Sie erinnert ernſtlich daran, daß über

momentane Einzelerfolge die unverrückbaren Grundſätze nicht vergeſſen

werden dürfen, daß die Entſcheidung in der Zwangslage für ein geringeres

Uebel nicht zum Aufgeben der Prinzipien ſelbſt führen darf.

—

Graz.

UDr Johann Haring.

4) Grundriß des Eherechtes nach dem Codex Iuris can. Von Dr theol.

et phil. Johannes Linneborn, Profeſſor des Kirchenrechtes, biſchöf⸗

llicher Offizialatsrat. Paderborn 1919. Ferd. Schöningh. M. 12.—

Bald nach dem Erſcheinen des Kodex wurde das neue Eherecht mehr⸗

fach von den Kanoniſten verarbeitet. Die umfaſſendſte Bearbeitung iſt bis

jetzt, ſoweit bekannt, wohl das vorliegende Werk. Prof. Linneborn, nicht

1

bloß Theoretiker, ſondern auch praktiſch im kirchlichen Ehegerichte tätig, gibt

uns im engen Anſchluß an den Kodex ein gut gegliedertes Syſtem des

geltenden Eherechtes, ohne hiebei die notwendigen geſchichtlichen Grund⸗

lagen zu vernachläſſigen. Das Werk iſt auch inſofern vorbildlich, als es

zeigt, wie unter Beibehaltung der vom Kodex aufgeſtellten Ordnung eine

dern wiſſenſchaftliche Darſtellung möglich iſt, ohne daß der Verfaſſer

ked

iglich die Rolle eines Kommentators übernimmt. Freilich bleibt dabei

die Frage noch offen, ob auch bei anderen Partien des Kodex in der

wiſſenſchaftlichen Behandlung die Legalordnung ſo leicht befolgt werden

ann. Das Werk ſteht vollends auf wiſſenſchaftlicher Höhe, berückſichtigt

dabei aber auch die Bedürfniſſe der Praxis.

Bemerkt ſei, daß auch auf

die ſtaatlichen Verhältniſſe Oeſterreichs Rückſicht genommen iſt. Im einzelnen

ſei folgendes bemerkt:

Die promissio unilateèralis in can. 1017 beim Ehe⸗

2

verſprechen, die auf den erſten Blick ſonderbar erſcheint, iſt wohl ein An⸗

klang an das deutſche Recht. Ob bei der Mangelhaftigkeit des im Koder

enthaltenen Sponſalrechtes die S. 50 aus dem früheren Rechte herüber⸗

genommenen Beſtimmungen weiter gelten, wird erſt die Zukunft lehren.

Die Erklärung der Stelle in can 1043 akfinitas consummato matrimonio

(S. 129) iſt ganz ſachgemäß; jedoch wie ſoll der Dispenſator in dieſen

dringenden Fällen pro foro externo der Beſtimmung des can. 1015, § 2

celebrato matrimonio, si con

consummatio, donec contrarium probetur, gerecht werden?

ju zes simul conabitaverint,

8*

S. 160ff wird angenommen, daß auch in Zukunft die bisherigen

Klauſeln beibehalten werden. Auch darüber wird erſt die Zukunft Klarheit

bringen.

u S. 214 wäre noch ein neues öſterreichiſches Geſetz (31. März

1918) zu erwähnen. Ob die Präſümption der Taufe bei Abſtammung von

chriſtlichen Eltern und chriſtlicher Erziehung noch weiter gilt (S. 218) 7

Kanon 779 erwähnt auffallenderweiſe dieſen Fall nicht.

aß ein maſrimonium

ratum non consummatum durch feierliche Ordensprofeß aufgelöſt wird,

kann nicht bezweifelt werden (ëan 1119); aber da ein Verheirateter nach

anon 542, n. 1, gültigerweiſe gar nicht in ein Noviziat aufgenommen werden

und daher nicht die Profeß ablegen kann, ſo iſt die Ver⸗

—momentane Einzelerfolge die unverrückbaren Grundſätze nicht vergeſſenwerden dürfen, daß die En  eidung in der Zwangslage ür eimn geringeresEbe nicht um Aufgeben der Prinzipien ſelbſt führen darf.

Graz IOr Johann aring.
Grundriß des Eherechtes nach dem GX Iuris Can Von Dr theol
96 Phi ohannes Linneborn, Profeſſor des Kirchenrechtes, biſchöf
E Offizialatsrat. Paderborn 1919 Ferd Schöningh.

ald na dem Erſcheinen des odex wurde das Eherecht mehr⸗
fach von den Kanoniſten verarbeitet. Die umfaſſendſte Bearbeitung iſt bis
jetzt, ſoweit bekannt, wohl das vorliegende Werk Prof. Linneborn, nicht
bloß Theoretiker, ſondern auch raktiſch IMm kirchlichen Ehegerichte tätig, gibt
uns im engen Anſchlu an den Kodex ein gut gegliedertes Syſtem des
geltenden Eherechtes, ohne hiebei die notwendigen htlichen Grund⸗
lagen zu vernachläſſigen. Das Werk iſt auch inſofern vorbildlich. als
zeigt wie unter Beibehaltung der vom odex aufgeſtellten Ordnung eine

dern wiſſenſchaftliche Darſtellung mögli iſt, ohne daß er  erfa eledAli die R0 emes Kommentators übernimmt. Freilich bleibt da ei
die rage noch offen, ob auch bei anderen Partien des odex in der
wiſſenſchaftlichen Behandlung die Legalordnung ſo ei efolgt werden
an  2 Das e vollends auf wiſſenſchaftlicher öhe, berückſichtigt

dabei aber auch die Bedürfniſſe der Praxis Bemerkt ſei, da auch auf
taatlichen Verhältniſſe Oeſterreichs ückſicht genommen iſt Im einzelnen

ſei olgendes emerkt Die promissio unilateralis in can. 1017 beim Ehe⸗
prechen, die auf den erſten Blick ſonderbar erſcheint, iſt woh ein An

klang an das deutſche echt Ob bei der Mangelhaftigkeit des Iim Koden
enthaltenen Sponſalrechtes die QAus dem früheren herüber⸗
ger  menen Beſtimmungen weiter gelten, ird erſt die Urun lehren.Die Erklärung der in Can 104. Akfinitas COonsummato matrimonio
S 129) ſt ganz ſachgemäß; jedo wie ſoll der Dispenſator m ieſen
dringenden Fällen PrO OTO RXterno0O der Beſtimmung des AII 1015,
Celebrato matrimonio., 81 C0

Consummatio. důenee contrarium probetur. gerecht werden?
ju ꝛes simul COohabitaverint, 5  praesumitur

160 wird angenommen, daß auch m ukun die bisherigen
Klauſeln beibehalten werden. Uch arüber ird erſt die Ulun arhe
bringen. 214 Are noch ein neues öſterreichiſches Geſetz (31 arz

u erwähnen  Ob die Präſumption der TD.  aufe bei Abſtammung von
chriſtlichen Eltern un riſtlicher Erziehung noch weiter gilt
Kanon 779 erwähnt auffallenderweiſe ieſen Fall nicht ein marimonium
ratum 10 consummatum Ur feierliche Ordensprofeß aufgelöſt wird,
kann nicht bezweifelt werden (can. aber da em Verheirateter nach

anon 542, II. 1, gültigerweiſe gar nicht m ein Noviziat aufgenommen werdenUund 0  er nicht gültigerweiſ e die Profeß ablegen kann, ſo iſt die Ver⸗


